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Werbung an Schulen - Maturareisen (~ 46 Abs. 3 SchUc)

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur nimmt auf seine beiden Schreiben BMUKK
10.010/0021-lII/11/2007 vom 18. April 2007 sowie BMUKK-10.010/0042-Ill/11/2010 vom 23.
September 2010 Bezug, die dieser Erledigung angeschlossen sind.

In den Internetauftritten von DocLX (http://www.x-jam.at) sowie Splash-Line
(http://www.summersplash.at) propagieren beide Reiseveranstalter in Verbindung mit den von
ihnen offerierten sogenannten Maturareisen in offensiver Weise den Genuss von Alkohol. In diesem
Zusammenhang wird auch der Konsum von Hard-Drinks als zu einer modernen, unbeschwerten
Lebensführung gehörend, verharmlost. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
macht darauf aufmerksam, dass damit das Bewerben der von DocLX und Splash-Line angebotenen
Produkte an Schulen aus schul- wie wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt ist. Werbeauftritte
dieser beiden Reiseanbieter in Schulen verstoßen gegen § 46 Abs. 3 SchUG. Sie sind als unlautere
Geschäftspraktiken anzusehen, womit auch eine Verletzung des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (~ 1 UWG) vorliegt. Die wettbewerbsrechtliche Seite ist für Schulleitungen vor allem
deswegen von Bedeutung, weil sie gemäß § 56 Abs. 4 SchUG für die Beachtung aller
Rechtsvorschriften zu sorgen haben, die für Schulen von Relevanz sein können. Durch die 1996
innerhalb gewisser Grenzen erfolgte Aufhebung des Werbeverbotes für schulfremde Zwecke wird
der Konnex zum UWG hergestellt.

Es wird ersucht, die Schulleitungen entsprechend zu informieren und ihnen auch die beiden eingangs
angeführten Schreiben des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur nochmals zur
Kenntnis zu bringen.
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